
Hausordnung 

• Ein Betretungsrecht haben ausschließlich die Kursteilnehmer zu ihrer 

Kurszeit. Zum Kinderschwimmkurs wird das Kind von einer erwachsenen 

Begleitperson gebracht und geholt. Weitere Personen haben kein 

Betretungsrecht. Es hat eine direkte Übergabe mit der Kursleitung zu 

erfolgen.  

• Ein Aufenthalt im Treppenhaus ist nicht gestattet. Insbesondere dürfen 

sich keine Geschwisterkinder unbeaufsichtigt im Treppenhaus 

aufhalten! 

• Das Tragen von sauberen Badeschuhen im gesamten 

Schwimmbadbereich ist Pflicht! Dies betrifft auch die Eltern, beim Holen 

und Bringen (Kinderschwimmkurs) Straßenschuhe sind draußen im 

Schuhregal abzustellen. 

• Zur Wahrung der Wasserqualität muss jeder Badegast vor dem 

Schwimmen duschen! 

• Windeln/Schwimmwindeln bitte zu Hause entsorgen! 

• Vorhandene Wickelplätze/Laufgitter bitte nur mit Unterlage (Handtuch) 

nutzen! 

• Das Laufgitter kann ausschließlich für  Babies und Kinder bis max. 18 

Monate benutzt werden. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr! Bitte 

beaufsichtigen Sie ihre Kinder! 

• Maxi Cosis und Schwimmtaschen nur an ausgewiesenen Plätzen 

aufbewahren. Stolperfallen vermeiden! 

• Der Verzehr von mitgebrachtem Essen ist im gesamten 

Schwimmbadbereich inkl. Umkleiden nicht erlaubt! Mitgebrachte 

Getränkeflaschen (z.B. Trink/Babyflasche) dürfen nicht aus Glas sein! 

• Eltern haften für ihre Kinder! 

• Den Anweisungen der Kursleitung ist Folge zu leisten! Nicht Einhalten der 

Hausordnung und/oder den Anweisungen der Kursleiterin oder der 

Veranstalterin kann zu kostenpflichtigem Hausverweis führen. 

• Mitgebrachte Kinderwägen können links vor dem Haus abgestellt 

werden; Durchgänge müssen dabei frei bleiben. 

• Der Kindergartenparkplatz neben dem Haus steht unseren Badegästen 

ausschließlich während ihres Kursbesuches zur Mitnutzung zur 

Verfügung. Die Benutzung erfolgt auf eigene Gefahr. Um einen 

reibungslosen Ablauf zu gewährleisten ist darauf zu achten, dass 

niemand blockiert wird und der Parkraum bestmöglich ausgenutzt wird. 

• Auf die Hausbewohner ist Rücksicht zu nehmen. 
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